
    

 
Körperschaf t  des ö f fent l i chen Rechts 

 

Geschäftsstelle: Geschäftszeiten: Telefon:  Bankverbindung: 
Hofmarkstraße 32  Ver. Sparkassen Pfaffenhofen a. d. Ilm 
Starzhausen Fax:  (BLZ: 721 516 50) Konto-Nr. 6 320 
85283 Wolnzach   0 84 42/33 40  IBAN: DE69 7215 1650 0000 0063 20 
     BIC:    BYLADEM1PAF 
 
Internet:   E-Mail:  Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte  
www.ilmtalgruppe.de                     technik@ilmtalgruppe.de (BLZ: 721 608 18) Konto-Nr. 3 504 700 
     IBAN: DE85 7216 0818 0003 5047 00 
     BIC:   GENODEF1INP 

 

A U S L E I H E  S T A N D R O H R  
 
Rechnungsanschrift: 
 
 
(Firma, Name, Nachname) 

 
 
(Straße, Hausnummer) 

 
 
(PLZ, Ort) 

 
 
(Bankverbindung zur Rückerstattung der Kaution) 

 
Ansprechpartner und Ort der Entnahmestelle: 
 

   
(Name)                                                  (Ort der Entnahme)  (Tel.-Nr.) 

 
Kaution in Höhe von 250,-- € ist unserem Konto gutgeschrieben:  ____________________  
                                              (Einzahlungsdatum) 
Übergabe des Standrohrs mit der Nr:________________________________          
und Schlüssel am:                                                                                                                                     
 
Zählerstand bei Übergabe: 

 

 
an    
 (Name, Nachname) 

 
 

Nach Rückgabe und Überprüfung des Standrohrs und nach Bezahlung der folgenden in § 10 Abs. 3,4 der 
Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabensatzung festgesetzten Gebühren wird die Kaution 
zurückerstattet: 
 

 

Der Entleiher haftet für Schäden am Standrohr. Die Reparaturkosten bzw. die Kosten für die 
Neubeschaffung werden von der Kautionssumme abgezogen. 
 

Der Entleiher des Standrohrs sichert die Einhaltung der als Anlage beigefügten Anleitung zur 
„Bedienung von Unterflurhydranten“ zu. Sollte die Wasserentnahme nicht ausschließlich für 
Brauchwasserzwecke erfolgen, ist zusätzlich das Formblatt „Hygieneregeln zur 
Trinkwasserversorgung auf Volks-, Vereinsfesten und ähnlichen Veranstaltungen“ des 
Gesundheitsamtes zu beachten. 
 

Rückgabe des Standrohrs mit Schlüssel am:                                 
  

Zählerstand bei Rückgabe: 
 

_________
_________ 

 
 
 
 

 
Unterschrift (Entleiher)  Unterschrift (Wasserwart) 

 

Dem Entleiher des 
Standrohrs ist bekannt, dass 
der Zweckverband die 
Gebühren, welche aus der 
Benutzung des Standrohrs 
anfallen, in Rechnung stellen 
wird. Bei nicht fristgemäßer 
Bezahlung werden die 
rückständigen Gebühren mit 
der Kaution verrechnet.  

Mo bis Do: 8.00 – 12.00 Uhr

Fr: 8.00 – 11.00 Uhr

-  7,50 € Benutzungsgebühr je Tag der Überlassung

0 84 42/95 69 59 - 0
13:30 - 16:00 Uhr

-  3,70 € Wassergebühren pro m³ entnommenen Wassers

Zweckverband Wasserversorgung Ilmtalgruppe




